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Bekanntmachung 

59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wassenberg 
hier: Bekanntmachung über die Einleitung des Änderungsverfahrens 

Der Rat der Stadt Wassenberg hat am 30. März 2023 die Einleitung des 59. 
Änderungsverfahrens zum rechtswirksamen Flächennutzungsplan zur Darstellung eines 
Kurgebietes gemäß § 3 Gesetz über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen (Kurortegesetz - 
KOG) beschlossen. 

Der beigefügte Übersichtsplan grenzt den Bereich der 59. Änderung des rechtsverbindlichen 
Flächennutzungsplanes ab. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Wassenberg, den 15. Juni 2023 
(:?er Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 98 „Bergstraße/Herrschaftliche Heide" in der Ortschaft 
Wassenberg 
hier: Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Wassenberg hat in seiner Sitzung am 15. Juni 2023 den Bebauungsplan Nr. 
98 „Bergstraße/Herrschaftliche Heide" gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I.S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich ist aus dem Übersichtsplan ersichtlich. 

Der Bebauungsplan Nr. 98 „Bergstraße/Herrschaftliche Heide" einschließlich textlicher 
Festsetzungen liegt mit Begründung Teil A, Begründung Teil B (Umweltbericht), 
artenschutzrechtlicher Vorprüfung (Stufe 1) sowie dem hydrologischen Gutachten ab sofort 
auf Dauer zu jedermanns Einsicht während der Dienstzeiten bei der Stadtverwaltung 
Wassenberg, Fachbereich 6: Planen und Bauen, Roermonder Straße 25-27, 41849 
Wassenberg, aus. 

Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Der Bebauungsplan tritt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Auf die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie die Frist für deren 
Geltendmachung (§§ 214 und 215 BauGB i.V.m. § 233 Abs. 2 Satz 1 BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I. S. 3634), in der derzeit gültigen Fassung wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfalirens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

I  
wenn sie n icht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Stadt Wassenberg unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften der §§ 39 ff. des Baugesetzbuches über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretende Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

-2-
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Bekanntmachungsanordnung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 98 „Bergstraße/Herrschaftliche Heide" in der 
Ortschaft Wassenberg sowie Ort und Zeit der Auslegung werden hiermit, wie oben dargelegt, 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 
3634), in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 5. 666), 
in der derzeit gültigen Fassung. 

Gemäß § 214 i.V.m. § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches bei der Aufstellung des vorstehend 
genannten Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
nach der Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Wassenberg geltend gemacht 
worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die Bekanntmachung als 
Satzung verletzt worden sind. 

Sollten durch die Festsetzungen des vorstehenden Bebauungsplanes die im § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 des Baugesetzbuches genannten Vermögensnachteile eingetreten sein, kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorgenannten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung bezüglich der obigen Bauleitplanung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wassenberg vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Wassenberg, den 16. Juni 2023 
r Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

Vorbereitung der Wahl der Erwachsenenhaupt- und Ersatzschöffen 
für die Geschäftsjahre 2024 - 2028 

Die Liste der Personen, die zum Amt eines Schöffen berufen werden 
können, liegt in der Zeit vom 

26.06.2023 bis 30.06.2023 

während der Allgemeinen Öffnungszeiten 

Mo. - Fr.: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Mo., Die. u. Do.: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 

im Rathaus Wassenberg, Fachbereich 3, 
Zimmer 006, Roermonder Str. 25-27, 41849 Wassenberg, 

zu jedermanns Einsicht aus. 

Gegen die Vorschlagsliste kann bei der o. a. Stelle binnen einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zur 
Niederschrift mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in 
die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 
Gerichtsverfassungsgesetz -GVG- nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden 
sollten. 

Wassenberg, den 19.06.2023 
Stadt Wassenberg 

er Bürgermeister 

aurer 
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PRESSEMITTEILUNGEN 
 

 
In der Ausgabe 15/2021 des Amtsblattes der Stadt Wassenberg vom 
27.10.2021 wurde darüber informiert, dass im nichtamtlichen Teil des 
Amtsblattes künftig die Pressemitteilungen seit dem jeweils letzten 
Bezugspunkt erscheinen. 
 
Nachrichtlich können im Folgenden die Pressemitteilungen aus dem  
Zeitraum vom 08.06.2023 bis zum 23.06.2023 nachgelesen werden. 
 
Entsprechende Artikel zu den Themen sind auch auf der Homepage der 
Stadtverwaltung sowie in den Medien der örtlichen Presse zu finden. 
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ANSPRECHSTELLE 
 
Stadt Wassenberg   
Der Bürgermeister Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Roermonder Straße 25-27 Telefon: 02432/4900-100 
41849 Wassenberg E-Mail: pressestelle@wassenberg.de 
 

 

 

 

 
12.06.2023 

WASSENBERGER SONGNÄCHTE MIT LOU DYNIA 

Samstag, 17. Juni 2023, 20:00 Uhr | Hutkonzerte | Heckentheater Wassenberg 

 

Wassenberg. 

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH informiert über die 

nächste Wassenberger Songnacht, die als Open-Air-Hutkonzert am Samstag, den 

17. Juni 2023, um 20:00 Uhr mit Lou Dynia im Heckentheater an der Burg 

Wassenberg stattfindet. 

Eine Stimme, die Menschen berührt! Der Sänger und Songwriter Lou Dynia ist schon 

längst kein Geheimtipp mehr. Mit seiner charismatischen Stimme vermag er es, 

seinen Songs eine ganz eigene Note zu verleihen. Er schafft es immer wieder, eine 

faszinierende Nähe zu seinen Zuhörenden aufzubauen und so „mitten ins Herz“ zu 

singen. In den letzten Jahren widmete sich der Sänger immer mehr seinen eigenen 

Kompositionen. Nach der Veröffentlichung des Albums „Seven Days“ mit 

eingängigen und handgemachten englischen Pop-Songs begann Lou Dynia zudem, 

berührende Songs mit deutschen Texten zu schreiben. Insgesamt wurden 

mittlerweile sieben Alben von Lou Dynia veröffentlicht. Zuletzt ein Doppel-Album 

mit großartigen Live-Aufnahmen aus seinen Konzerten. 

Jürgen Laaser, Geschäftsführer der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg 

gGmbH: „Konzerte und Events mit Lou Dynia sind ein Highlight für Herz und Seele. 

PRESSEMITTEILUNG 32/2023 
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ANSPRECHSTELLE 
 
Stadt Wassenberg   
Der Bürgermeister Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Roermonder Straße 25-27 Telefon: 02432/4900-100 
41849 Wassenberg E-Mail: pressestelle@wassenberg.de 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir ihn im Rahmen der Wassenberger Songnächte mit 

einem Open-Air-Hutkonzert bei uns in Wassenberg am Heckentheater präsentieren 

können“. 

Die begehrten Freikarten zum Selbstausdruck gibt es hier:  

www.wassenberg-erleben.de/hutkonzerte  

 

 

Fotos: Lou Dynia (© Lou Dynia) 
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ANSPRECHSTELLE 
 
Stadt Wassenberg   
Der Bürgermeister Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Roermonder Straße 25-27 Telefon: 02432/4900-100 
41849 Wassenberg E-Mail: pressestelle@wassenberg.de 
 

 

 

 

 
20.06.2023 

BAUBETRIEBSHOF WASSENBERG 

Zahlen | Daten | Fakten 

 

Wassenberg. 

Von über die Stadtgrenzen hinaus gehen immer wieder positive Rückmeldungen 

zum positiven Stadtbild in Wassenberg und Umgebung mit seinen zahlreichen 

Grünanlagen und attraktiven Wald- und Parkflächen ein, die auch maßgeblich für 

eine Prädikatisierung als Luftkurort sind. Für deren Pflege und Unterhaltung sind 

die Mitarbeitenden des Baubetriebshofs der Stadtverwaltung zuständig. Diese 

sorgen hauptverantwortlich für das bei Bürgerinnen und Bürgern wie auch Gästen 

gleichermaßen beliebte Erscheinungsbild. Auch sofern vereinzelt Beschädigungen 

oder Verschmutzungen gemeldet werden, sind diese sofort zur Stelle. Aus diesem 

Grund sollen bei dieser Gelegenheit gerne einmal die Aufgaben und Leistungen des 

Baubetriebshofes vorgestellt werden. 

Diese erfolgen im Wesentlichen in folgenden Bereichen: 

 Straßen, rd. 290 km Gesamtlänge (Ausführung von Reparatur- und 

Erneuerungsarbeiten), davon ca. 160 km Wirtschaftswege, Wald- und 

Wiesenwege sowie ca. 130 km Innerortsstraßen (bei den Straßen außerhalb der 

Ortschaften handelt es sich im Regelfall um Kreis-, Landes- oder 

Bundesstraßen); 

 Radwege, ca. 28 km Radwege entlang von Straßen im Stadtgebiet; 

PRESSEMITTEILUNG 34/2023 

- 124 -



 
 
ANSPRECHSTELLE 
 
Stadt Wassenberg   
Der Bürgermeister Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Roermonder Straße 25-27 Telefon: 02432/4900-100 
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 Abwicklung des gesamten Winterdienstes für städtische Flächen; 

 Straßenbegleitgrün (Gesamtfläche ca. 90.000 m² Beetflächen, 

Gehölzflächen, Platz- und Wegeflächen sowie rd. 6.000 bis 7.000 

Einzelbäume); 

 Parkanlagen und Ausgleichsflächen umfassen rd. 118.000 m² (Beetflächen, 

Rasenflächen, gepflasterte Wegeflächen und Treppenanlagen); 

 Spielplätze, rd. 28 Spielplätze sind im Stadtgebiet flächenmäßig zu 

unterhalten und Gerätschaften zu reparieren; 

 fünf Sportanlagen mit insgesamt vier Rasenspielfeldern, zwei 

Kunstrasenspielfeldern, zwei Tennenspielfeldern sowie zwei Bolzplätzen; 

 Friedhöfe (sieben Friedhöfe, darunter drei Waldfriedhöfe, eine 

Kriegsgräberanlage und ein jüdischer Friedhof, Gesamtfläche rd. 130.000 m², 

Zahl der Bestattungen jährlich durchschnittlich 200 Stück); 

 Durchführung von Arbeiten zur Unterhaltung stadteigener Gebäude und 

Einrichtungen sowie Teile deren Außenanlagen (vier Grundschulen mit 

Turnhallen, Kunstrasen-Kleinspielfeld und Außenanlagen, Gesamtschul-

zentrum mit vier Sporthalleneinheiten sowie im Umfeld gelegenen 

umfangreichen Parkplätzen und dem Busbahnhof, dazu die Kindertagesstätte, 

das Rathaus, das Naturpark-Tor sowie Mehrzweckhallen). 

 Unterhaltungen von Einrichtungen des Naturparks Schwalm-Nette 

(Schutzhütten u. Ä.); 

 Serviceleistungen für Marktveranstaltungen der Stadt bzw. der Kunst, 

Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH. 

Zur Erledigung dieser Arbeiten beschäftigt der Baubetreibshof rund 31 

Mitarbeitende. Hierbei handelt es sich neben den angestellten Meistern um 

ausgebildete Gärtnerinnen und Gärtner, Garten- und Landschaftsbauer, 

Landwirte, Kfz-Mechaniker, Schlosser, Schreiner, Maler sowie Elektriker.  

Die Mitarbeitenden sind überwiegend aufgrund ihrer Ausbildungen und erlangten 

zusätzlichen Fähigkeiten in verschiedenen Aufgabengebieten einsetzbar.  
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Nur über diese gebotene Flexibilität kann das breite und vorstehend nur grob 

umrissene Aufgabenspektrum des Baubetriebshof abgedeckt werden. So werden 

beispielsweise Mitarbeitende in der Gebäudeunterhaltung oder der Fahrzeug- und 

Maschinenpflege gleichzeitig auch eingesetzt zur Durchführung der umfangreichen 

Containerfahrten, Reparaturarbeiten auf Spiel- und Sportplätzen, Bewässerungs-

maßnahmen der zahlreichen Bäume sowie zur Durchführung von Sonderaufgaben 

beispielweise im Bereich der vielen Kulturveranstaltungen und sind zudem 

Mitglieder der Verwaltungsstaffel der städtischen Freiwilligen Feuerwehr. 

„Ohne den großartigen Einsatz des Bauhof-Teams wäre es nicht möglich, das 

anspruchsvolle Veranstaltungsprogramm der Stadt zu stemmen und das 

eindrucksvolle Stadtbild zu erhalten“, fasst Bürgermeister Marcel Maurer dankend 

zusammen. 

 

Fotos: Mitarbeitende des Baubetriebshof Wassenberg (© Jürgen Laaser) 
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21.06.2023 

AUSLOBUNG HEIMATPREIS WASSENBERG 

Bewerbungsfrist: 31. August 2023 | Einreichung wieder digital möglich 

 

Wassenberg. 

Die Stadt Wassenberg lobt zum fünften Mail einen Heimatpreis aus. Gewürdigt 

werden umgesetzte Projekte und Maßnahmen, die einen Beitrag  

 zur Erholung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums oder zur Erhaltung 

und Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes,  

 zur Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen, der 

Gemeinschaft und des Zusammenhaltes oder  

 zum Klima- und Umweltschutz bzw. dem Erhalt der Natur  

auf dem Gebiet der Stadt Wassenberg leisten bzw. deren Bevölkerung zu Gute 

kommen und einen heimatlichen Bezug aufweisen.  

Vorschläge können bis zum 31. August 2023 bevorzugt online über das 

Serviceportal der Stadt Wassenberg (service.wassenberg.de) eingereicht werden. 

Weitere Informationen zum Antragsverfahren sowie das Antragsformular können 

dem Serviceportal der Stadt Wassenberg unter der Dienstleistung „Heimatpreis 

2023“ entnommen werden. 
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Gefördert wird die Verleihung des Heimat-Preises durch das Landesprogramm 

„Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. 

Eine Jury, bestehend aus dem Beirat der Kunst, Kultur und Heimatpflege 

Wassenberg gGmbH, wird die eingereichten Vorschläge anschließend unter 

Einbeziehung der verschiedenen Kriterien bewerten. Das Preisgeld in Höhe von 

insgesamt 5.000 Euro wird voraussichtlich gestaffelt und anhand eines 

Kriterienkataloges als Auszeichnung und Wertschätzung der Beiträge von 

ehrenamtlich Engagierten vergeben. Die Prämierten nehmen schließlich an der 

Vergabe des Landes-Heimat-Preises teil.  

 

 

Foto: Pokale bei der Verleihung des Heimatpreises 2021 (© Jürgen Laaser) 
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21.06.2023 

STADTRADELN UND RADWANDERTAG 

2. Juli 2023 | Start und Ziel am Roßtorplatz sowie am Dorfladen „Mittendrin“ 

 

Wassenberg. 

Er gilt allseits als das größte Radsportevent seiner Art in Deutschland:  

Der Niederrheinische Radwandertag. In diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert  

– bereits zum 30. Mal wird dieser veranstaltet. Und so lautet das Motto: 

„Zeitreise“.  Bei der Jubiläumsveranstaltung am Sonntag, den 2. Juli 2023, 

beteiligen sich 62 Kommunen am Niederrhein mit insgesamt 90 Routen am 

Radwandertag.  

Durch Wassenberg führen an diesem Tag zehn von den insgesamt 90 Radrouten 

und es gibt sogar zwei Start- und Zielpunkte. Zum einen ist dies der Roßtorplatz 

Wassenberg – ab diesem können zehn Routen zwischen 15 und 64 Kilometer 

geradelt werden. Zum anderen der Dorfladen Mittendrin in Effeld – drei Routen 

zwischen sieben und 55 Kilometern warten bei diesem Startort auf die Radelnden. 

So ist für alle die passende Länge dabei, um nach eigenen Kräften und nach Lust 

und Laune eine ganz persönliche Planung selbst bestimmen zu können. Neben 

kostenlosen Startkarten werden an den Meldestellen hilfreiche Informationen zur 

Veranstaltung ausgegeben, ebenso die Streckenkarten. Am Roßtorplatz wartet 

zudem ein vielfältiges Programm vor Ort mit Musik, Informationen der 

Pflegedienste Caritas und Kuijpers sowie gastronomischen Angeboten auf die 

Gäste und lädt ganztägig zum Verweilen ein.  
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Neu: Spielplatzroute für Familien 

Auch an die Familien mit Kindern wird gedacht: Die neue Spielplatzroute führt mit 

23 Kilometern durch das Wassenberger Stadtgebiet. Bei Start ab dem Roßtorplatz 

kann die Tour auf 15 Kilometer gekürzt werden. Ab Effeld ist diese mit Abkürzung 

sogar nur sieben Kilometer lang, also auch für die Jüngsten geeignet. 

Zudem wartet auf die Kinder im Dorfladen „Mittendrin“ in Effeld ein kostenfreies 

Kratzeis und am Roßtorplatz Wassenberg erhält jedes teilnehmende Kind eine 

kleine Überraschung am Infostand. Außerdem können sich die Kinder auf 

verschiedenen Mitmachaktionen freuen.   

Die Routen stehen auf der Internetseite des Niederrhein-Tourismus 

(www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag) zum Download als PDF oder als 

GPX-Track bereit.  

 

Stadtradeln: Gewinner-Teams werden beim Radwandertag ausgezeichnet 

Im Mai hat sich die Stadt Wassenberg nach erfolgreicher Teilnahme in den letzten 

Jahren wieder an der Initiative Stadtradeln beteiligt. Rund 35.000 Kilometer 

wurden von 13 Teams mit 170 Radelnden in drei Wochen für den Klimaschutz 

geradelt – 8.000 Kilometer mehr als im letzten Jahr. 

Bürgermeister Marcel Maurer ist zufrieden über die rege Teilnahme, um dadurch 

aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. 

Er dankt allen Radelnden und stellt den Gewinner-Teams attraktive Preise in 

Aussicht. 

Die Gewinner-Teams werden nach verschiedenen Kategorien festgelegt. Zum 

einen werden die drei Teams mit den am meisten geradelten Kilometern 

ausgezeichnet. Zudem erhält die Person mit der höchsten Kilometeranzahl einen 

Preis.  
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Das Gewinnerteam mit den am meisten geradelten Kilometern, nämlich insgesamt 

8.371 Kilometern, ist die DJK Wassenberg, die somit wiederholt den ersten Platz aus 

den letzten Jahren verteidigt. Es folgen „Kolping Birgelen“ mit 5.179 Kilometern  

als zweitplatziertes Team und das Team „Johanniter-KiTa Regenbogen“ mit 4.436 

Kilometern auf dem letzten Siegertreppchen. Herbert Oeben aus dem Team der 

DJK Wassenberg hat mit 1.543 Kilometern die beste Einzelleistung geradelt.  

Die Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg erhält mit 1.989 geradelten Kilometern 

einen Sonderpreis als teilnehmende Schule.   

Die Preise werden beim Niederrheinischen Radwandertag am 2. Juli 2023 um 

11:00 Uhr auf dem Roßtorplatz in Wassenberg vergeben. Außerdem haben alle 

teilnehmenden Teams noch die Chance, im Kreiswettbewerb einen Preis zu 

erhalten. 

 

Foto: Stratmann (©) 
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22.06.2023 

SCHLEMMERMARKT RHEIN-MAAS 2023 

VIER TAGE VOLLER HIGHLIGHTS IN WASSENBERG 

3. bis 6. August 2023 | Goldene Schlemmerente | Roßtorplatz und Patersgraben 

 

Wassenberg. 

Am ersten Augustwochenende laden wieder verführerische Düfte über Roßtorplatz 

und Patersgraben in Wassenberg Feinschmecker aus nah und fern zum Schlemmen 

und Genießen ein. Zum 29. Wassenberger Schlemmermarkt Rhein-Maas werden 

sich die teilnehmenden Gastronomen erneut zahlreiche kreative und vielfältige 

kulinarische Angebote einfallen lassen. Erneut bietet der Schlemmermarkt ein 

abwechslungsreiches Rahmenprogramm und besondere Köstlichkeiten nach dem 

Motto „Lebensfreude und gutes Essen gehören zusammen“. Top-Köche aus der 

Region werden die Besuchenden wieder mit regionalen und erlesenen 

internationalen Spezialitäten aus Küche und Keller verwöhnen.  

„Der Schlemmermarkt bietet den Gastronomiebetrieben eine ausgezeichnete 

Plattform, ihre Kreativität und Vielfalt auszuleben“, so Gabi Jansen von der Kunst, 

Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH. Dass der Wassenberger 

Schlemmermarkt Rhein-Maas ein Kristallisationspunkt von Lebensfreude, Genuss 

und gehobener Esskultur geworden ist, zeigen die vielen tausend Gäste, die es 

jedes Jahr zum Schlemmermarkt nach Wassenberg zieht. Von Köstlichkeiten aus 

der Region über erlesene Meeresfrüchte-Spezialitäten bis hin zu einzigartigen und 
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anspruchsvollen Fleischspezialitäten ist auf der kulinarischen Weltreise in 

Wassenberg für jeden Gaumen etwas dabei. Wer es lieber süß mag, kann sich mit 

kreativen Desserts oder leckerem Eis verwöhnen. Auch eine Vielzahl erlesener 

Tropfen finden auf dem Schlemmermarkt wieder den Weg in die Gläser der 

Besuchenden. Bei fruchtig-frischen Cocktails, edlen Weinen und frisch gebrauten 

Bieren bleibt daher nahezu kein Wunsch offen. 

 

Die Öffnungszeiten des diesjährigen Schlemmermarktes sind: 

Donnerstag, 3. August 2023, 18:00 bis 24:00 Uhr  

Freitag, 4. August 2023, 18:00 bis 24:00 Uhr  

Samstag, 5. August 2023, 17:00 bis 24:00 Uhr  

Sonntag, 6. August 2023, 12:00 bis 19:00 Uhr   

 

Goldene Schlemmerente: 

Zu den Highlights des Schlemmermarktes zählt in jedem Jahr die Verleihung der 

Goldenen Schlemmerente. Dieser Preis wird als Auszeichnung für herausragende 

Verdienste zur Förderung der Ess- und Trinkkultur seit 1997 alljährlich von den 

Veranstaltern des Schlemmermarktes Rhein-Maas und dem Zeitungsverlag 

Medienhaus Aachen verliehen. Wie bereits in der Heinsberger Zeitung berichtet, 

geht die Schlemmerente in diesem Jahr an den Gourmet- und Fernsehkoch  

Frank Rosin, der für seine Kochkunst sowie sein soziales Engagement mit seinem 

Projekt „ROSINCHEN for kids“ ausgezeichnet wird. 

Der 56-jährige Frank Rosin ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands.  

Als Inhaber des Restaurants ROSIN in Dorsten, das er mit gerade einmal 24 Jahren 

eröffnete, ist der Preisträger seit 2003 durchgängig vom Michelin ausgezeichnet. 

Er steht hier für kulinarische Innovationen und Perfektion.  
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Frank Rosins erstes Kochbuch erschien bereits 1998. Seitdem hat er mehr als zehn 

Kochbücher herausgebracht. Weniger bekannt ist seine Leidenschaft für Musik –  

so hat er 2014 das Doppelalbum „Soul Seeds by Frank Rosin – One“ aufgenommen.  

Seine Kochkunst lässt sich aber nicht nur im Restaurant, sondern auch im Fernsehen 

erleben. Seit 2007 tritt Frank Rosin in zahlreichen Fernsehshows in Erscheinung, 

seit 2011 zudem mit eigenen Sendungen, wie beispielsweise „Rosins Restaurants“.  

Auch als Unternehmer ist Frank Rosin kein Unbekannter: „Green Rosin“ heißt seine 

Lebensmittelmarke, mit der alle in der Gastronomie vegane und vegetarische 

Angebote schaffen können. Nach dem Motto „von Gastronomen für 

Gastronomen“ bietet das Foodkonzept hochwertige und abwechslungsreiche 

Produkte an, die unkompliziert zubereitet werden können und außerdem kreativ 

und lecker sind. 

Darüber hinaus hat es sich das Team um Frank Rosin zur Aufgabe gemacht, sozial 

und gesellschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Nordrhein-

Westfalen zu fördern und unterstützen. Der Verein „ROSINCHEN for kids“ hilft bei 

der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen in eine niveauvolle Gesellschaft 

für eine gute Zukunft. Es werden Ressourcen vermittelt, um eine individuelle, 

gesunde Ernährung zu ermöglichen. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen, um 

das Thema Ernährung im Unterricht zu fördern, ist „ROSINCHEN for kids“ ein 

wichtiges Anliegen. 

Mit der Verleihung tritt der Preisträger in die Fußstapfen unter anderem von Alfons 

Schuhbeck, Mario Kotaska, Nelson Müller, Björn Feitag und vielen anderen 

prominenten Preistragenden wie Henning Krautmacher, Uschi Glas, Götz Alsmann 

mit Christine Westermann und Dr. Franz-Josef Antwerpes. 

Die Verleihung der Goldenen Schlemmerente 2023 findet am Donnerstag, 

den 3. August 2023, um 19:30 Uhr auf dem Roßtorplatz statt. 
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Musikalisch begleitet wird der Schlemmermarkt von der regionalen Band 

HÄTZBLATT. Erstmals seit der Gründung im Jahr 1995 werden die gut gelaunten 

Musiker mit ihren eigenen Liedern, rheinischen Hits und angesagten Songs als 

Walking Act auf dem Veranstaltungsgelände für beste Unterhaltung sorgen. 

Für die kleinen Gäste des Schlemmermarktes wird auch in diesem Jahr wieder am 

Schlemmermarkt-Sonntag von 12:00 bis 17:00 Uhr ein buntes Kinderprogramm 

angeboten. Von tollen Luftballonkreationen und Kinderschminken bis hin zu 

kreativen Mitmachaktionen ist alles dabei, was das Kinderherz höherschlagen und 

die Augen leuchten lässt, während die Eltern entspannt die Gaumenfreuden der 

Gastronomie genießen können. Auch das Stadt-Maskottchen Sammy, der Sämling, 

wird dabei sein.  

Weitere Informationen folgen. Näheres ist zudem der entsprechenden Internetseite 

auf www.SchlemmermarktWassenberg.de abrufbar.  

 

Foto: Diesjähriger Preisträger Frank Rosin (© Jens Hartmann) 
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